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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Rauschenberg 

 
 

Wasserzählerablesung 2021 in Rauschenberg 
Zählerselbstablesung 

 

Auch die Jahresabrechnung 2021 führt der ZMW wieder mit Hilfe der Selbstablesung der Wasserzähler durch.  
Alle Kunden werden Anfang/Mitte Dezember angeschrieben und gebeten, bis spätestens 31.12.2021 ihre Zähler-
stände abzulesen und uns unter der im Schreiben genannten Möglichkeiten zu übermitteln. Später eingehende 
Zählerstände können nicht mehr berücksichtigt werden. 
Bitte geben Sie nur die vollen Kubikmeter (SCHWARZE Zahlen) an. Die Nachkommastellen (rote Zahlen) 
werden nicht benötigt. 
Die abgelesenen Zählerstände werden anhand Ihres gemeldeten Zählerstandes auf den Stichtag 31.12.2021 ma-
schinell hochgerechnet. Daher kann es zu Abweichungen zwischen Ihrem abgelesenen Zählerstand und dem auf 
der Jahresabrechnung ausgewiesenen Zählerstand kommen. 
Um eine reibungslose Jahresabrechnung zu ermöglichen, bitten wir um eine fristgerechte Rückmeldung. 
Die Jahresabrechnung erhalten Sie voraussichtlich Ende Januar. 
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns schon heute! 

Flügelradzähler                                                                                              Ringkolbenzähler 
 
 

Bitte den Zählerstand ohne Kommastellen 
eintragen! 
 
 
 
 
 
 

 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke Gießen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Der o.g. Veröffentlichungstermin sowie der Text der Bekanntmachung sind verbindlich. Änderungen an der Schreibweise oder 
Formulierung sind – mit Ausnahme offensichtlicher Schreibfehler – nicht zulässig. Die Veröffentlichung muss unter dem Kopf 
„Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Rauschenberg“ zuzüglich Wappen erfolgen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 
sich die Bekanntmachungen über mehrere Seiten erstrecken. Sollten Probleme mit oder bei der Veröffentlichung auftreten, ist 
vor der Veranlassung von weiteren Maßnahmen unbedingt Rücksprache mit der Verwaltung unter Tel. – Nr. 06425 / 9239 – 12 
zu nehmen. Auf die rechtliche Bedeutung von Amtlichen Bekanntmachungen in förmlichen Verfahren wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hingewiesen!  

 


